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Inhalt: Bekanntmachung über das Ausmahlen von Brotgetreide. S. 3 — Bekanntmachung über

das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl und Brot. S.6 — Bekanntmachung über die Bereitung.
von Backware. S.8 — Bekanntmachung über die Höchstpreise für Kleie. S. 12 — Bekannt-

machung, betreffend Änderungen hinsichtlich der Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen. S. 13

(Nr. 4601) Bekanntmachung über das Ausmahlen von Brotgetreide. Vom 5. Januar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914

(Reichs--Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Zur Herstellung von Roggenmehl ist der Roggen mindestens bis zu zwei-

undachtzig vom Hundert durchzumahlen.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können

diese Ausmahlung in der Weise zulassen, daß hierbei ein Auszugsmehl bis zu
zehn vom Hundert hergestellt wir

§ 2
Zur Herstellung von Weizenmehl ist der Weizen mindestens bis zu achtzig

vom Hundert durchzumahlen.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können

diese Ausmahlung in der Weise zulassen, daß hierbei ein Auszugsmehl bis zu
zehn vom Hundert hergestellt wird.

§ 3
Die Landeszentralbehörde kann für eine Mühle, die zum Durchmahlen des

Getreides bis zu den Mindestsätzen dieser Verordnung außerstande ist, aus be-
sonderen Gründen eine geringere Ausmahlung zulassen.
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§ 4
Soweit ein Verkäufer von Roggen- oder Weizenmehl infolge dieser Ver-

ordnung nicht vertragsmäßig liefern kann, ist er verpflichtet, eine nach dieser
Verordnung zugelassene Mehlsorte gleicher Art zu liefern, die der verkauften im
Ausmahlverhältnis am nächsten steht; zur Lieferung einer nach § 3 zugelassenen
Mehlsorte ist er nur dann verpflichtet, wenn er sie auf Grund einer nach § 3

erteilten Erlaubnis selbst herstellen kann.
Der Kaufpreis ist bei Lieferung eines geringerwertigen Mehles nach den

 §§ 472, 473 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu mindern, bei Lieferung eines
höherwertigen entsprechend zu erhöhen.

Der Käufer ist berechtigt, von dem Vertrage zurückzutreten, soweit der
Verkäufer infolge dieser Verordnung nicht vertragsmäßig liefern kann. Das
Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Käufer nicht unverzüglich davon Gebrauch macht,
nachdem der Verkäufer ihm angezeigt hat, daß er ganz oder teilweise nicht

liefern kann. § 5

Weizenmehl (§ 2 Abs. 1) darf, insbesondere auch von den Mühlen, nur in
einer Mischung abgegeben werden, die dreißig Gewichtsteile Roggenmehl (§ 1 Abs. 1)
unter hundert Teilen des Gesamtgewichts enthält. Weizenauszugsmehl (§ 2 Abs. 2)
darf ungemischt abgegeben werden. Roggenauszugsmehl (§ 1 Abs. 2) darf zum
Mischen nicht verwendet werden.

Diese Bestimmungen gelten auch für Fälle, in denen Weizen für Rechnung
eines anderen ausgemahlen wird (Kunden- und Lohnmüllerei); sie gelten nicht
für Weizenmehl, das bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits im freien Ver-
kehre des Inlandes war oder das aus dem Ausland eingeführt wird.

Die Landeszentralbehörden können Ausnahmen von der Vorschrift des Abs. 1
Satz 1 für den Fall zulassen, daß die Abgabe von Weizenmehl (§ 2 Abs. 1) von
einer Mühle an eine andere zur Vornahme des Mischens erfolgt; dies gilt auch
für die Kunden- und Lohnmüllerei.

 § 6

Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde beauftragten
Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen Mehl hergestellt wird,
jederzeit, in die Räume, in denen Mehl aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt
wird, während der Geschäftszeit einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen,
Geschäftsaufzeichnungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke
der Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist
ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen und für die
entnommene Probe eine angemessene Entschädigung zu leisten.

§ 7
Die Unternehmer von Betrieben, in denen Mehl hergestellt wird, sowie

die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den
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Beamten der Polizei und den Sachverständigen auf Erfordern Auskunft über
das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betriebs
und über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren
Menge und Herkunft, zu erteilen.

§ 8

Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung
und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen un
Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Ver-
schwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

§ 9
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung. § 10

Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer den Vorschriften über das Durchmahlen des Getreides (§§ 1, 2, 3)
sowie über das Mischen des Weizenmehls (§ 5) zuwiderhandelt;

2. wer den Vorschriften des § 8 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnissen sich nicht enthält;

3. wer den nach § 9 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
In dem Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Un-

ternehmers ein. ·

§ 11
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des § 6 zuwider den Eintritt in die Räume, die

Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen oder die Ent-
nahme einer Probe verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des § 7 von ihm erforderte Auskunft nicht
erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich unwahre Angaben
macht.

§ 12
Diese Verordnung tritt mit dem 11. Januar 1915 in Kraft. Der Reichs-

kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Die Bekanntmachungen über das Ausmahlen von Brotgetreide vom

28. Oktober 1914 (Reichs-Gesetzdzl. S. 461) und vom 19. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S. 535) werden aufgehoben.

Berlin, den 5. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück

2°



(Nr. 4602) Bekanntmachung uber das Verfüttern von Brotgetreide, Mehl und Brot. Vom

5. Januar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914

(Reichs.Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Es darf nicht verfüttert werden:
1. mahlfähiger Roggen und Weizen, auch gequetscht, geschroten oder sonst

zerkleinert;
mahlfähiger Roggen und Weizen, mit anderer Frucht gemischt;
Roggen- und Weizenmehl, das allein oder mit anderem Mehle gemischt
zur Brotbereitung geeignet ist;
Mischungen, denen solches Mehl beigemischt ist;
Brot mit Ausnahme von verdorbenem Brot und Brotabfällen.

 §2
Die im § 1 genanten Erxzeugnisse dürfen auch zum Bereiten von Futter-

mitteln, wozu auch das Schroten gehört, nicht verwendet werden.

§ 3
Die Landeszentralbehörden können die Verwendung von mahlfähigem Roggen

und Weizen, insbesondere das Schroten, sowie die Verwendung von Roggen- und
Weizenmehl (§ 1 Nr. 3) zu anderen Zwecken als zur menschlichen Nahrung noch

weiter beschränken oder verbieten. § 4

Soweit dringende wirtschaftliche Bedürfnisse vorliegen, können die Landes-

zentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden das Verfüttern von
Roggen, der im landwirtschaftlichen Betriebe des Viehhalters erzeugt ist, für das

in diesem Betriebe gehaltene Vieh allgemein für bestimmte Gegenden und be-
stimmte Arten von Wirtschaften oder im Einzelfalle zulassen.

 §5
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde beauftragten

Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen Futtermittel hergestellt
werden oder in denen Vieh gehalten oder gefüttert wird, jederzeit, in die Räume,
in denen Futtermittel aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt werden, während der

Geschäftszeit einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen, Geschäftsaufzeich-
nungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der Untersuchung
gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist ein Teil der Probe
amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen und für die entnommene Probe
eine angemessene Entschädigung zu leisten.
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§ 6
Die Unternehmer von Betrieben, in denen Futtermittel hergestellt werden

oder Vieh gehalten wird, sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Auf-
sichtspersonen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei und den Sachverständigen
auf Erfordern Auskunft über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse,
über den Umfang des Betriebs und über die zur Verarbeitung oder zur Ver-

fütterung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge und Herkunft,
zu erteilen.

§ 7
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung

und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und
Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Ver-
schwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

§ 8
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung. § 9

Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis
zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer dem Verbote der §§ 1, 2 oder den auf Grund des §3 erlassenen

Bestimmungen der Landeszentralbehörde zuwiderhandelt
2. wer wissentlich Erzeugnisse, die dem Verboteder §§ 1, 2 oder den auf Grund

des § 3 erlassenen Bestimmungen der Landeszentralbehörde zuwider her-
gestellt sind, verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt;

3. wer den Vorschriften des § 7 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet
oder der Mitteilung oder Verwertung von Betriebsgeheimnissen sich
nicht enthält;

4. wer den nach § 8 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
In dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Unter-

nehmers ein.
 § 10

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des § 5 zuwider den Eintritt in die Räume, die

Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen oder die Ent-
nahme einer Probe verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des § 6 von ihm erforderte Auskunft nicht
erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich unwahre Angaben
macht.

§ 11
Diese Verordnung tritt mit dem 11. Januar 1915 in Kraft. Der Reichs-

kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
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Die Bekanntmachung über das Verfüttern von Brotgetreide und Mehl
vom 28. Oktober 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 460) wird aufgehoben. Sofern
von den Landeszentralbehörden nichts anderes bestimmt ist oder bestimmt wird,
bleiben die Bestimmungen, welche sie auf Grund der §§ 2, 4 dieser Bekannt-
machung erlassen haben, in Kraft; Zuwiderhandlungen werden nach § 9 der vor-
stehenden Verordnung bestraft.

Berlin, den 5. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück

(Nr. 4603) Bekanntmachung über die Bereitung von Backware. Vom 5. Januar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914

(Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Als Roggenbrot im Sinne dieser Verordnung gilt jede Backware, mit Aus-

nahme des Kuchens, zu deren Bereitung mehr als dreißig Gewichtsteile Roggen-
mehl auf siebzig Gewichtsteile an anderen Mehlen oder mehlartigen Stoffen
verwendet werden.

Als Weizenbrot im Sinne dieser Verordnung gilt, abgesehen von dem
Falle des § 5 Abs. 4 Satz 2, jede Backware, mit Ausnahme des Kuchens, zu
deren Bereitung Weizenmehl verwendet wird.

Als Kuchen im Sinne dieser Verordnung gilt jede Backware, zu deren
Bereitung mehr als zehn Gewichtsteile Zucker auf neunzig Gewichtsteile Mehl
oder mehlartiger Stoffe verwendet werden.

§ 2
Bei der Bereitung von Brot dürfen ungemischtes Weizenmehl, Weizen-

und Roggenauszugsmehl nicht verwendet werden.

 § 3

Bei der Bereitung von Weizenbrot muß Weizenmehl in einer Mischung
verwendet werden, die dreißig Gewichtsteile Roggenmehl unter hundert Teilen des
Gesamtgewichts enthält; der Weizengehalt kann bis zu zwanzig Gewichtsteilen
durch Kartoffelstärkemehl oder andere mehlartige Stoffe ersetzt werden.



§ 4
Weizenbrot darf nur in Stücken von höchstens hundert Gramm Gewicht

bereitet werden, soweit nicht die Landeszentralbehörde aus besonderen Gründen zur
weiteren Einschränkung des Verbrauchs von Weizenbrot etwas anderes bestimmt.
Die Landeszentralbehörden können bestimmte Formen und Gewichte vorschreiben.

§ 5
Bei der Bereitung von Roggenbrot muß auch Kartoffel verwendet werden.
Der Kartoffelgehalt muß bei Verwendung von Kartoffelflocken, Kartoffelwalz-

mehl oder Kartoffelstärkemehl mindestens zehn Gewichtsteile auf neunzig Gewichts-
teile Roggenmehl betragen. Werden gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet,
so muß der Kartoffelgehalt mindestens dreißig Gewichtsteile auf neunzig Gewichts-
teile Roggenmehl betragen.

Roggenbrot, zu dessen Bereitung mehr Gewichtsteile Kartoffel verwendet
sind, muß mit dem Buchstaben -K- bezeichnet werden. Werden mehr als zwanzig
Gewichtsteile Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder Kartoffelstärkemehl, oder
werden mehr als vierzig Gewichtsteile gequetschte oder geriebene Kartoffeln ver-
wendet, so muß das Brot mit den Buchstaben -KK- bezeichnet werden.

Zur Bereitung von Roggenbrot darf Weizenmehl nicht verwendet werden.
Die Landeszentralbehörden können aus besonderen Gründen zulassen, daß das
Roggenmehl bis zu dreißig Gewichtsteilen durch Weizenmehl ersetzt wird.

Statt Kartoffel kann Gerstenmehl, Hafermehl, Reismehl oder Gerstenschrot
in derselben Menge wie Kartoffelflocken verwendet werden.

§ 6
Die Bestimmungen des § 5 gelten nicht für reines Roggenbrot, das aus

Roggenmehl bereitet ist, zu dessen Herstellung der Roggen bis zu mehr als drei-

undneunzig vom Hundert durchgemahlen ist.

§ 7
Die Landeszentralbehörden können bestimmen, daß Roggenbrot nur in

Stücken von bestimmten Formen und Gewichten bereitet wird.

§ 8
Bei der Bereitung von Kuchen darf nicht mehr als die Hälfte des Gewichts

der verwendeten Mehle oder mehlartigen Stoffe aus Weizen bestehen.

§ 9
Alle Arbeiten, die zur Bereitung von Backware dienen, sind in Bäckereien

und Konditoreien, auch wenn diese nur einen Nebenbetrieb darstellen, in der Zeit
von sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens verboten.
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Die höheren Verwaltungsbehörden können Beginn und Ende der zwölf
Stunden, auf die sich dieses Verbot erstreckt, für ihren Bezirk oder für einzelne
Orte mit der Maßgabe anders festsetzen, baß die Arbeit nicht vor sechs Uhr

morgens beginnen darf.
Die Landeszentralbehörden können das Bereiten von Kuchen auf bestimmte

Wochentage beschränken. § 10

Roggenbrot von mehr als fünfzig Gramm Gewicht darf erst vierund-
zwanzig Stunden nach Beendigung des Backens aus den Bäckereien und Kon-
ditoreien, auch wenn diese nur einen Nebenbetrieb darstellen, abgegeben werden.

 § 11

Die Verwendung von backfähigem Mehl als Streumehl zur Isolierung des
Teiges ist in Bäckereien und Konditoreien, auch wenn diese nur einen Neben-

betrieb darstellen, verboten. § 12

Diese Vorschriften gelten auch, wenn der Teig von einem anderen als dem
Hersteller ausgebacken wird, sowie wenn Backware von Konsumentenvereinigungen

für ihre Mitglieder bereitet wird.
§ 13

Die Beamten der Polizei und die von der Polizei beauftragten Sachver-
ständigen sind befugt, in die Räume, in denen Backware bereitet, aufbewahrt,
feilgehalten oder verpackt wird, jederzeit einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzu-
nehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben
zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

§ 14
Die Unternehmer von Betrieben, in denen Backware hergestellt oder gelagen

wird, sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind ver-
pflichtet, den Beamten der Polizei und den Sachverständigen Auskunft über das
Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betriebs und
über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge
und Herkunft, zu erteilen.

  § 15

Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung
und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und
Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Ver-
schwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

 § 16

Bäcker, Konditoren und Verkäufer von Backware haben einen Abdruck
dieser Verordnung in ihren Verkaufs-- und Betriebsräumen auszuhängen.
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§ 17
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Ausfuhrung

dieser Verordnung.
§ 18

Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer den Vorschriften der §§ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 oder den
auf Grund der §§ 4, 7 erlassenen Bestimmungen der Landeszentral-
behörde zuwiderhandelt;

2. wer wissentlich Backware, die den Vorschriften der §§ 2, 3, 4, 5, 8
oder den auf Grund der §§ 4, 7 erlassenen Bestimmungen der Landes-
zentralbehörde zuwider bereitet ist, verkauft, feilhält oder sonst in den
Verkehr bringt;

3. wer den Vorschriften des § 15 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts- oder Betriebs-

geheimnissen sich nicht enthält;
4. wer den nach § 17 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
In dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Unter-

nehmers ein.
 § 19

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:

1. wer den Vorschriften des § 13 zuwider den Eintritt in die Räume,
die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen oder die
Entnahme einer Probe verweigert;

2. wer die in Gemäßheit des § 14 von ihm erforderte Auskunft nicht

erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich unwahre Angabenmacht.

§ 20
Diese Verordnung gilt nicht für Backware, die aus dem Ausland eingeführt

wird, und nicht für Zwieback, der für Rechnung der Heeres- und Marineverwal-
tung hergestellt wird.

Sie gilt ferner nicht für Erzeugnisse, die bei religiösen Handlungen ver-
wendet werden.

 § 21

Diese Verordnung tritt mit dem 15. Januar 1915 in Kraft. Der Reichs-
kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Bekanntmachung über den Verkehr mit Brot vom 28. Oktober 1914

(Reichs-Gesetzbl. S. 459) wird aufgehoben.

Berlin, den 5. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück
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(Nr. 4604) Bekanntmachung über die Höchstpreise für Kleie. Vom 5. Januar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,

vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 339) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 516) folgende Verordnungerlassen:

§ 1
Der Preis für den Doppelzentner Roggen- oder Weizenkleie darf beim

Verkaufe durch den Hersteller dreizehn Mark nicht übersteigen.
Dem Hersteller steht jeder gleich, der Kleie verkauft, ohne sich vor dem

1. August 1914 gewerbsmäßig mit dem An- oder Verkauf von Kleie befast
zu haben.

§ 2
Der Preis für den Doppelzentner inländischer Roggen- oder Weizenkleie

darf bei Weiterverkäufen fünfzehn Mark nicht übersteigen.

§ 3
Bei Verkäufen von Kleie (§§ 1 und 2) von zehn Doppelzentner oder

weniger darf der Preis fünfzehn Mark fünfzig Pfennig nicht übersteigen.

 § 4

Als Kleie im Sinne dieser Verordnung gilt die gesamte Ausbeute bei der
Vermahlung von Roggen oder Weizen, die nicht als backfähiges Mehl verkauft
wird; Futtermehle, Bollmehle, Grießkleie und dergleichen sind eingeschlossen.

§ 5
Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweise Uber-

lassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu zehn Pfennig für den Doppel-
zentner berechnet werden. Werden die Säcke mitverkauft, so darf der Sackpreis
nicht mehr als eine Mark zwanzig Pfennig für den Doppelzentner betragen. Der
Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den Sackpreis ändern. Bei Rückkauf
der Säcke darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs-- und dem Rückkaufspreise
den Satz der Sackleihgebühr nicht übersteigen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang; wird der Kaufpreis
gestundet, so dürfen bis zu zwei vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont
hinugeschlagen werden.

Die Höchstpreise (§§ 2 und 3) schließen alle Kosten der Verladung, des
Transports, der Fracht, Kommissions-, Vermittlungs- und ähnliche Gebühre
sowie alle Arten von Aufwendungen und Handelsgewinne irgendwelcher Art ein
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§ 6
Diese Verordnung tritt am 11. Januar 1915 in Kraft. Der Bundesrat

bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Die Bekanntmachung über die Höchstpreise für Kleie vom 19. Dezember 1914

(Reichs-Gesetzbl. S. 533) wird aufgehoben.

Berlin, den 5. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück

(Nr. 4605) Bekanntmachung, betreffend Änderungen hinsichtlich der Kapitalbeteiligung an
einem Unternehmen. Vom 5. Januar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des §§ 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914

(Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

 §1
Nach dem 26. November 1914 eingetretene Anderungen in der Kapital-

beteiligung eines Unternehmens schließen die Zulässigkeit der in der Verordnung
vom 26. November 1914, betreffend die zwangsweise Verwaltung französischer
Unternehmungen, (Reichs-Gesetzbl. S. 487) und in den auf Grund derselben er-
gangenen Bekanntmachungen des Reichskanzlers vorgesehenen Maßnahmen
nicht aus.

§ 2
Wer in der Zeit nach dem 26. November 1914 bis zum Inkrafttreten

dieser Verordnung Anteile an dem Unternehmen erworben hat, die am 26. No-
vember 1914 einem Angehörigen des feindlichen Auslandes zustanden, kann von

dem Vertrage zurücktreten, sofern das Unternehmen unter zwangsweise Verwaltung
gestellt wird. Der Rücktritt ist innerhalb eines Monats, nachdem der Berechtigte
von der Einsetzung der Verwaltung Kenntnis erlangt hat, gegenüber dem Ver-
walter zu erklären.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 5. Januar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück

Den Bezug des Reichs-Gesetzblatt vermitteln nur die Postanftalten.
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